
Mittwoch, 02. Oktober 2024

Grundeigentümerverbindliche Ausscheidung 
des Gewässerraums Schlatt TG
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Ablauf
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Einleitung 2 min

Gesetze 3 min

Einleitung Gesetze
Umgang GWR 10 min

Umgang GWR 

Festlegung GWR 7 min

Festlegung GWR 

Interessenabwägung 10 min

Interessenabwägung

SNP 1 min

SNP

Fragen und Abschluss

Gesetze detailliert 15 min



Ziele der Informationsveranstaltung

1. Ihre Fragen beantworten!

2. Grundlagen über die Gewässerräume vermitteln.

3. Zukünftige erlaubte Nutzungen erklären.
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Worum geht es?

Was?

Wer?

Wie?

Wo?

Grundeigentümerverbindliche Festlegung des Gewässerraums

Erlass und Inkraftsetzung durch Gemeinderat, Genehmigung durch DBU

Gewässerraumlinienplan (Sondernutzungsplan nach PBG)

Gesamtes Gemeindegebiet
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Was ist ein Gewässerraum?

Gewässerraum

Ziel und Zweck

Grundeigentümerver-

bindliche Festlegung

Vorgaben Bund

Vorgaben Kanton

Umgang mit dem 

Gewässerraum

Vorgehen

Behördenverbindlicher 

Gewässerraum

Überprüfung

Interessenabwägung

Aufhebung SNP

Vernehmlassung

Fragen 5



Ziel und Zweck der Ausscheidung

Mit der Ausscheidung des Gewässerraumes wird der Raum gesichert, 
der notwendig ist, damit die Gewässer ihre vielfältigen Funktionen 
erfüllen können: 

 Sicherstellung der Hochwasserabflüsse, des Geschiebetransports 
sowie der Entwässerung des Kulturlandes und der Siedlung;

 Ausbildung einer natürlichen Strukturvielfalt in den aquatischen, 
amphibischen und terrestrischen Lebensräumen;

 Gedeihen standortgerechter Lebensgemeinschaften und die 
Vernetzung der Lebensräume;

 Erholung der Bevölkerung sowie zur Wahrnehmung und 
Identifikation mit der Kulturlandschaft;

 Vermeidung von Gewässerverschmutzung
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Grundeigentümerverbindliche Festlegung
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20mWarum?
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Gesetzliche Grundlage und Auftrag Bund

Gewässerschutzgesetz (Was gemacht werden muss)

Art. 36a Abs. 1-3 Gewässerraum 
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Gewässerschutzverordnung (Wie es gemacht werden muss)

Art. 41a Gewässerraum für Fliessgewässer
Art. 41b Gewässerraum für stehende Gewässer
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Gesetzliche Grundlage und Auftrag Bund

Gewässerschutzverordnung

Konzept Ufersanierung Hochrhein  -12- 

   

6.5 Naturwerte 

Das Thurgauer Rheinufer ist gesäumt von Natur- und Landschaftswerten, die 

fast durchgängig in Schutzgebiete eingefasst sind. Die Nachfolgende 

Abbildungen gibt eine Übersicht zur Lage der Schutzgebiete (Abb. 8). 

 

Abb. 8 Natur- und Landschaftsschutzgebiete entlang des Thurgauer Rheinufers 

Im Konzeptperimeter befindet sich eine Äschenstrecke von nationaler 

Bedeutung. Im östlichen Teil überschneidet sich das gleiche Gebiet mit einem 

Vogelschutzgebiet (Abb. 9) von internationaler Bedeutung. 

 

Abb. 9 Vogelschutzgebiet (blau umrandet) von internationaler Bedeutung entlang 

der Gemeinde Wagenhausen 

Kantonale und 

nationale 

Schutzgebiete 

 schen- und 

Vogelschutzgebiet 

Wagenhausen 

Diessenhofen 

Schlatt 
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Gesetzliche Grundlage und Auftrag Bund

Gewässerschutzverordnung
Unter gewissen Voraussetzungen gelten abweichende Bestimmungen etwa

 Reduktion des Gewässerraumes in dicht überbautem Gebiet

 Verzicht auf die Ausscheidung eines Gewässerraumes (Eindolungen, Wald)

Für das gesamte Gemeindegebiet sind massgebend:

Art. 41a Gewässerraum für Fliessgewässer 
[…]
3 Die […] berechnete Breite des Gewässerraums muss erhöht werden, 
soweit dies erforderlich ist zur Gewährleistung:
a. des Schutzes vor Hochwasser;
b. des für eine Revitalisierung erforderlichen Raumes;
c. der Schutzziele von Objekten nach Absatz 1 sowie anderer 

überwiegender Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes; 10
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Gesetzliche Grundlage und Auftrag Kanton

Gesetz über den Wasserbau und den Schutz vor gravitativen Naturgefahren 

§ 2 Grundlagen

§ 34 Gewässerraumlinien
1 Zur Abgrenzung des Gewässerraumes im Sinne von Artikel 36a des 
Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer legen die Gemeinden auf 
Basis der Grundlagen gemäss § 2 Gewässerraumlinien fest.
[…]
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Umgang mit dem Gewässerraum

Was ist im GWR erlaubt!

1. Grundsätzliches Bauverbot:

2. Bestandsschutz bestehender Bauten:

- Nur wenn rechtmässig erstellt!

3. Teilweise im Gewässerraum liegende Parzellen:

4. GWR, Garten und Landwirtschaft:
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Umgang mit dem Gewässerraum

Was ist im GWR für die Landwirtschaft im Bestand geschützt!
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Reben Obstanlage

n

Gärtnerische 

Freilandkulturen 

mehrjährige Kulturen wie 

Christbäume und 

Chinaschilf

Hopfen mehrjährige Beerenkulturen
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von 

Edelkastanien
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Umgang mit dem Gewässerraum

Was ist im GWR erlaubt für die Landwirtschaft!

14
Extensiv genutzte Wiesen
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Uferwiesen Hecke, Feld und Ufergeghölz
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Umgang mit dem Gewässerraum

GWR-Verzicht in der Bau- und Landwirtschaftszone
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Zweistufiges Vorgehen

1. Behördenverbindliche Festlegung durch den Kanton per Regierungs-

ratsbeschluss vom 18. Dezember 2018

2. Grundeigentümerverbindliche Festlegung durch die Gemeinden bis 

Ende 2026

Vorgehen zur Festlegung der GWR

Aufgabe der Gemeinden

1. Überprüfung, Plausibilisierung und allfällige Anpassung des  
behördenverbindlichen Gewässerraums 

2. Grundeigentümerverbindliche Festlegung durch Abgrenzung mittels 
Gewässerraumlinienplänen (Sondernutzungsplan nach PBG)
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Behördenverbindlicher Gewässerraum

Wichtigste Resultate und Schlussfolgerungen

 Die tatsächliche Sohlenbreite des Rheins 
entspricht der natürlichen Sohlenbreite

 Zur Erfüllung der natürlichen Funktionen 
ist eine Verbreiterung des Uferbereichs
um 5 m notwendig

 Kleinere Gewässer müssen abschnittsweise 
überprüft und plausibiliert werden

Grundlage: Studie zur Eruierung des 
Raumbedarfs grosser Gewässer 
& GIS – Analyse der kleinen Gewässer

Amt f¿r Umwelt       
 

 

 
 
Raumbedarf grosser Gewªsser im Kanton Thurgau 

 

Rhein  

 

 

 

 
 

 

Projekt A-891 

Mai 2018 

 

 

   

 

Diessenhofen 

Wagen- 
hausen 

Gottlieben 

Schlatt 

Eschenz 

Ermatingen 

Tªgerwilen 
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Überprüfung Gewässerraum

Prinzipskizze zur Abgrenzung

Rhein

KT SH resp. Deutschland

minimaler Gewässerraum: 
natürliche Sohlenbreite + 30 m

15 m

15 m

Sohlenbreite

15 m

Sohlenbreite

+ 5 m

Erhöhung um 5 m 
nach Art. 41a Abs. 3 GSchV 

Gewässerraum Gewässerraum
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Überprüfung Gewässerraum

Prinzipskizze zur Abgrenzung am Beispiel des  Schlatterbach Abschnitt 
01.02_04

Schlatterbach

minimaler Gewässerraum: 
11 m
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5.5 m

5.5 m

Sohlenbreite

+ 2 m
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nach Art. 41a Abs. 3 GSchV 

Gewässerraum
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Überprüfung, Plausibilisierung

 Natürliche Sohlenbreite

 gesetzliche Grundlagen

 Erhöhung/Reduktion
der minimalen Breite

Art. 41a Abs. 1 GSchV: Gerinnesohlenbreite + 30 m
.

= tatsächliche Sohlenbreite
.

Art. 41a Abs. 3 GSchV: Schlussfolgerungen 
der Grundlagenstudie ist schlüssig: + 5m
(Minimum)

.
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Rhein

 Natürliche Sohlenbreite

 gesetzliche Grundlagen

 Erhöhung/Reduktion
der minimalen Breite

Art. 41a Abs. 1 - 2 GSchV
.

Abschnittsweise geprüft und 
min. GWR-Breite berechnet

.
Erhöhung nach Art. 41a Abs. 3 GSchV

.
Reduktion im dicht überbauten Gebiet

.

Übrige Gewässer
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Interessenabwägung

Eine Interessenabwägung im Einzelfall muss gemäss Bundesgericht bei allen raumplanerischen
Fragen vorgenommen werden, soweit ein Handlungsspielraum besteht.

Vorgehen

 Eruieren, ob ein Handlungsspielraum besteht. Falls ja:

 Eruieren der betroffenen Interessen

 Abwägen der betroffenen Interessen (Gewichtung)

 Entscheid

Resultat

 Hohes öffentliches Interesse überwiegt private Interessen

«kann»  Handlungsspielraum
«muss»  kein Handlungsspielraum
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Interessenabwägung
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Muss erhöht 
werden

Eruieren um 
wieviel Meter 

erhöht werden 
muss

Grundsätze:
1. Alle Abschnitte müssen gleich 

behandelt werden
2. Die Erhöhung richtet sich nach der 

Biodiversitätskurve (PB-Kapitel: 2.3.3)
3. Die Erhöhung soll so gross wie 

möglich und so klein wie nötig sein
4. Die Erhöhung soll einen möglichst 

geringen Einfluss auf die 
produzierende Landwirtschaft haben
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Interessenabwägung
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Biodiversitäts-
kurve

Bei 15 m Uferbereich je Seite ist die optimale 
Fläche zur Biodiversitätsförderung erreicht 



Wird als 30 m Gewässerraum angenommen

Einheitliche 
Erhöhung 

Erhöhung auf 
50% = 15 m GWR o.

75% = 22.5 m GWR o.
100% =30 m GWR

Jeder Abschnitt 

Grundsatz
1. Alle Abschnitte 

müssen gleich 
behandelt werden

Kontrolle der Grundsätze
3. Die Erhöhung soll so gross wie möglich und so klein 

wie nötig sein
4. Die Erhöhung soll einen möglichst geringen Einfluss 

auf die produzierende Landwirtschaft haben

Gewässerraum

Ziel und Zweck

Grundeigentümerver-

bindliche Festlegung

Vorgaben Bund

Vorgaben Kanton

Umgang mit dem 

Gewässerraum

Vorgehen

Behördenverbindlicher 

Gewässerraum

Überprüfung

Interessenabwägung

Aufhebung SNP

Vernehmlassung

Fragen



Interessenabwägung
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Einheitliche 
Erhöhung 

Erhöhung auf 
50% = 15 m GWR,

75% = 22.5 m GWR,
100% =30 m GWR

Jeder Abschnitt 
nach Art. 41a 

Abs. 3

Grundsatz
1. Alle Abschnitte 

müssen gleich 
behandelt werden

Gewässer -
Abschnitt X

NeinJa

GWR = errechneter 
minimaler GWR 
gemäss GSchV
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werden

Ist Ackerland 
betroffen
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Interessenabwägung
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Verzicht auf Erhöhung im Fall «Hochwasser» Art. 41a Abs. 3

Zum Schutz vor Hochwasser muss der Gewässerraum erhöht werden.

Damit dies fachlich korrekt möglich ist und nicht auf Vorrat geschieht braucht es entsprechenden 
Grundlangen. Diese werden aktuell erarbeitet.

Aufgrund der fehlenden Grundlagen wird der Gewässerraum im Rahmen von Schutzprojekten im 
Einzelfall nachträglich angepasst werden müssen.

Damit wird verhindert, dass Land auf Vorrat aus der Nutzung ausgenommen wird oder der 
Gewässerraum zu gering ausfällt.
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Interessenabwägung

26

Verzicht auf Festlegung des Gewässerraums nach Art. 41a Abs. 5

Verzicht auf Festlegung des Gewässerraums nach Art. 41b Abs. 
4
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Interessenabwägung
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Reduktion Gewässerraum im dicht 

überbauten Gebiet aufgrund der 

Hochwassergefährdung nur in 

wenigen Parzellen möglich.

Reduktion des Gewässerraums nach Art. 41a Abs. 4Gewässerraum

Ziel und Zweck

Grundeigentümerver-

bindliche Festlegung

Vorgaben Bund

Vorgaben Kanton

Umgang mit dem 

Gewässerraum

Vorgehen

Behördenverbindlicher 

Gewässerraum

Überprüfung

Interessenabwägung

Aufhebung SNP

Vernehmlassung

Fragen



Aufhebung Sondernutzungspläne

Rechtskräftiger Sondernutzungspläne der Gemeinde Schlatt welche 
im Widerspruch zum Gewässerraumlinienplan stehen, werden 
aufgeboben
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Vernehmlassung

... im Rahmen des Planungsablaufs

1. Plausibilisierung des behördenverbindlichen Gewässerraums

2. Interessenabwägung wo möglich

3. Erstellen der Entwürfe

4. Vorprüfung (Dezember 2023)

5. Bereinigung

6. Vernehmlassung

7. Auswertung, allfällige Anpassungen

8. Gemeinderatsbeschluss

9. Öffentliche Auflage und allfällige Einsprachebehandlung

10. Genehmigung durch Departement für Bau und Umwelt

11. Inkraftsetzung durch den Gemeinderat

6.   Vernehmlassung
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Vernehmlassung

Unterlagen  Liegen auf der Gemeindeverwaltung auf

 sind auf der Website aufgeschaltet.

www.schlatt.ch
Startseite  Öffentliche Auflagen
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Vernehmlassung

Unterlagen (auch nach Vernehmlassung)  sind auf der Website aufgeschaltet.

Stichworte zur Suche: Gewässerraum
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Direkt: Politik  Aktuelles



Vernehmlassung

Dauer: 13. September 13. November 2024

Stellungnahmen gerne schriftlich an den Gemeinderat!

Fragen gerne schriftlich an den Planer!
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Fragen?
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Ziele der Informationsveranstaltung

1. Ihre Fragen beantworten!

2. Grundlagen über die Gewässerräume vermitteln.

3. Zukünftige erlaubte Nutzungen erklären.
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Dank

Besten Dank für Ihr Interesse
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